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Praktikumsvertrag mit Praktikumsbetrieb 
 
 
Lernende/r Name <name> 
 Vorname <vorname> 
 Adresse <strasse> 
 PLZ / Wohnort <plz> <ort> 
 
 Telefon-Nr. <mobile> 
 Geburtsdatum <geburtsdatum> 
 Nationalität <nationalitaet> 
 Gesetzliche   
 Vertretung <vornameeltern> <nameeltern> 
 
Praktikumsberuf  <berufsbezeichnung> 
 
Praktikumsbetrieb  <firmaname> 
 Verantwortliche   
 Betreuungsperson <firmakontaktvorname> <firmakontaktname> 
 Adresse <firmastrasse>  
 PLZ / Wohnort <firmaplz> <firmaort> 
 Telefon-Nr. <firmatelefon>  
 E-Mail <firmaemail> 
 
Dauer Beginn <lehrvertragbeginn> 
 Ende <lehrvertragende> 
 

Der Unterricht an der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) endet am 
<erstesaustrittsdatum_ud_lang>. Ab diesem Zeitpunkt ist die Betreuung 
durch die Lehrperson der ksb abgeschlossen.  

 
Arbeitspensum Max. 3 Arbeitstage pro Woche im Betrieb während der Schulzeit.  
 5 Arbeitstage pro Woche im Betrieb während den Schulferien. 
 Die Arbeitszeit richtet sich nach der Arbeitszeit im entsprechenden 
 Lehrberuf. 
 

Probezeit im Betrieb ☐ 1 Monat ☐ 2 Monate ☐ 3 Monate 

 
Lohn CHF ___________  brutto pro Monat 

 13. Monatslohn ☐ ja ☐ nein 

 
Betriebsnotwendige Die lernende Person benötigt die folgenden persönlichen Werkzeuge,  
Anschaffungen Berufskleider usw. 

 

  

 
 Die Beschaffungskosten übernimmt: 

  ☐ Praktikumsbetrieb 

  ☐ Lernende/r / gesetzliche Vertretung 

 
 Die Reinigung der Berufskleider übernimmt: 

  ☐ Praktikumsbetrieb 

  ☐ Lernende/r / gesetzliche Vertretung 
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Besondere Regelung 

 

  

 

  

 

  

Gültigkeit Dieser Vertrag ist rechtsgültig, wenn er vom Praktikumsbetrieb, der Schule, 
den Lernenden und deren gesetzlichen Vertretung unterzeichnet ist.  
Mit Erreichung der Volljährigkeit entfällt die Notwendigkeit der Unterschrift der 
gesetzlichen Vertretung. 

 
 
 

Unterschriften Praktikumsbetrieb ______________________________________ 

  Ort / Datum _________________________ 

 Lernende/r ______________________________________ 

  Ort / Datum _________________________ 

 Gesetzliche Vertretung ______________________________________ 

  Ort / Datum _________________________ 

 ksb ______________________________________ 

  Ort / Datum <standort_ud>, <heute> 
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Informationen für Praktikumsbetriebe der Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb) 
 
Absenzen Auffällige oder auffällig viele Absenzen im Betrieb sind den Lehrpersonen zu 

melden.  
 

Arbeitsbedingungen  Sofern nicht in diesem Vertrag geregelt, gelten die Bestimmungen des OR 
im Betrieb und die Reglemente des Betriebes. 
 

Arbeitsbewilligungen Informationen zu "Bewilligungspraxis MIKA für Erwerbstätigkeit von 
Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen, anerkannten Flüchtlingen und 
Ausreisepflichtigen". Merkblätter Erwerbstätigkeit - Kanton Aargau 

 

Arbeitsvertrag Es wird ein Arbeitsvertrag zwischen Betrieb, der ksb und der lernenden 
Person / gesetzliche Vertretung abgeschlossen. Es gelten in jedem Fall die 
Bestimmungen in unserem Vertrag. Dem Praktikumsbetrieb ist es freigestellt, 
einen Zusatzvertrag mit der lernenden Person abzuschliessen. 

 

Auflösung Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat, während der Probezeit eine 
 Woche. Der von den Lernenden verschuldete Verlust der Praktikumsstelle 
kann zur Wegweisung aus der ksb führen.  

 Der Schulaustritt oder Schulausschluss führt nicht zwingend zum 
 Verlust der Praktikumsstelle. Der Praktikumsbetrieb kann das 
 Arbeitsverhältnis weiterführen und einen neuen Vertrag mit den 
 Lernenden abschliessen.  
 

Ferien Grundsätzlich stehen Ihnen die Praktikanten während den Schulferien und 
unterrichtsfreien Tagen zur Verfügung.  

 Sofern nicht in diesem Vertrag geregelt, gelten die Bestimmungen Art. 329 ff 
OR. Die Schulferien sind nicht kantonal einheitlich. Alle Termine finden Sie 
 auf unserer Homepage unter www.berufsbildung.ag 

 

Lohn Die ksb empfiehlt als Lohn die Hälfte des Lohns im 1. Ausbildungsjahr. 
 

Schnupperlehren Die Lernenden erhalten für das Absolvieren von Schnupperlehren bezahlten 
Urlaub. 

 

Versicherung Die Lernenden sind über die Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung 
 des Praktikumsbetriebes versichert.  
 Die Prämien für die Betriebsunfallversicherung übernimmt der Betrieb. 
 Die Lernenden sind in die Betriebshaftpflichtversicherung des Betriebes 

einzuschliessen. Die Prämien übernimmt der Betrieb. 
 

Zeugnisse Das Jahreszeugnis gibt Auskunft über die Leistungen und das 
 Verhalten. Nach mindestens 6 Monaten an der ksb kann ein 
 Zwischenzeugnis verlangt werden. Die Lernenden legen das Jahres- / 
 Zwischenzeugnis dem Praktikumsbetrieb zur Einsicht vor.  
 

 Der Praktikumsbetrieb stellt dem Lernenden am Ende des Praktikums 
 ein Arbeitszeugnis aus, welches über die ausgeübten Tätigkeiten sowie die 
 während des Praktikums erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und das 
 Verhalten Auskunft gibt.  
 

Zusammenarbeit Die Lehrpersonen pflegen einen regelmässigen Kontakt zu den 
 Betrieben und sind deren Ansprechperson. Sie helfen mit, auftretende 
Probleme rasch und unbürokratisch zu lösen. Schule und Betriebe sind 
ermächtigt, sich gegenseitig über Leistungen und Verhalten der Lernenden 
auszutauschen. 

https://www.ag.ch/de/themen/migration-integration/merkblaetter-formulare/merkblaetter/erwerbstaetigkeit
http://www.berufsbildung.ag/

